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Zweitwohnungssteuersatzung der 
Gemeinde Neuenhagen bei Berlin vom 18.06.2020 

Auf der Grundlage des § 3 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. 
I/07 [Nr. 19] S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl. I/18 [Nr. 37] S. 4) und der 
§§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31.03.2004 (GVBI. I/04 [Nr. 08] S. 174), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19.06.2019 (GVBl. I/19 [Nr. 36]), 
hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenhagen 
bei Berlin in ihrer Sitzung am 18.06.2020 folgende Zweit-
wohnungssteuersatzung beschlossen: 

 
§ 1 

Allgemeines 
Die Gemeinde Neuenhagen bei Berlin erhebt eine Zweit-
wohnungssteuer für das Innehaben einer Zweitwohnung 
im Gemeindegebiet. 

 
§ 2 

Steuerpflichtige 
(1) Steuerpflichtig ist, wer im Gebiet der Gemeinde Neu-
enhagen bei Berlin eine Zweitwohnung innehat. Inhaber 
einer Zweitwohnung ist derjenige, dem die Verfügungsbe-
fugnis über die Wohnung als Eigentümer, Mieter oder als 
sonstigem Dauernutzungsberechtigten zusteht, auch 
wenn die Zweitwohnung zur unentgeltlichen Nutzung 
überlassen worden ist. 
(2) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer 
Zweitwohnung, so sind sie Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Steuergegenstand 

(1) Eine Zweitwohnung ist jede für Wohnzwecke geeig-
nete Räumlichkeit, die jemand neben seiner Hauptwoh-
nung zu Zwecken des persönlichen Lebensbedarfs oder 
den seiner Familienmitglieder innehat. Eine Wohnung ver-
liert die Eigenschaft als Zweitwohnung nicht dadurch, dass 
ihr Inhaber sie zeitweilig zu anderen Zwecken nutzt. (2) 
Eine Zweitwohnung im Sinne der Satzung ist jeder um-
schlossenen Raum mit mindestens 24 m² Wohnfläche, 
mindestens einem Fenster, mit Strom- und Wasserversor-
gung sowie Abwasserbeseitigung in vertretbarer Nähe 
verfügt und zeitweilig beheizt werden kann und somit zum 
vorübergehenden Wohnen geeignet ist. 
(3) Zweitwohnungen sind auch Wohnungen, die auf Erho-
lungs- bzw. Pachtgrundstücken errichtet worden sind. 
(4) Nicht der Zweitwohnungssteuer unterliegen: 
a. eine Wohnung, die eine verheiratete, nicht dauernd 

getrennt lebende Person, deren eheliche Wohnung 
sich nicht im Gemeindegebiet befindet, aus Gründen 
der Erwerbstätigkeit, ihrer Berufsausbildung oder ih-
res Studiums innehat.  

b. Wohnungen in Pflegeheimen oder Einrichtungen, die 
der Betreuung pflegebedürftiger oder behinderter 
Menschen dienen, 

c. Wohnungen, die von freien Trägern der Wohlfahrts-
pflege aus therapeutischen oder sozialpädagogischen 
Gründen zur Verfügung gestellt werden.  

d. Wohnungen von Auszubildenden und Studenten, 
wenn diese mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde ihrer 
Eltern gemeldet sind und die Hauptwohnung das Kin-
derzimmer darstellt, 

e. Gartenlauben im Sinne des Bundeskleingartengeset-
zes  

f. Wohnungen, die ausschließlich als Kapitalanlage die-
nen 

§ 4 
Steuermaßstab/Bemessungsgrundlage 

(1) Die Steuer bemisst sich nach dem jährlichen Mietauf-
wand (Nettokaltmiete), der in den Besteuerungszeitraum 
gemäß § 6 fällt. Als im Besteuerungszeitraum geschulde-
ter Mietaufwand ist der für den ersten vollen Monat des 
Besteuerungszeitraumes geschuldeten Mietaufwand mul-
tipliziert mit der Zahl der in den Besteuerungszeitraum fal-
lenden Monate anzusetzen. 
(2) Der Mietaufwand für zum dauerhaften Wohnen ge-
nutzte Zweitwohnung in Wohnhäusern wird mit 5,40 
Euro/m² je Monat angesetzt.  
(3) Der Mietaufwand für Zweitwohnungen, die nicht das 
ganze Jahr genutzt werden können in Bungalows, Wo-
chenendhäuser und Datschen wird mit 50% des Mietauf-
wandes der zum dauerhaften Wohnen geeigneten Zweit-
wohnung somit auf 2,70 Euro/m² je Monat festgesetzt.  

 
§ 5 

Steuersatz 
Die Steuer beträgt 10% des ermittelten jährlichen 
Mietaufwandes. 

 
§ 6 

Entstehung, Fälligkeit und Ende der Steuerschuld 
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr 
ist das Kalenderjahr. 
(2) Die Steuerschuld für das Kalenderjahr entsteht am 1. 
Januar des Jahres. Wird eine Wohnung erst nach dem 1. 
Januar in Besitz genommen, so entsteht die Steuerpflicht 
am ersten Tag des auf die Inbesitznahme folgenden Mo-
nats. 
(3) Die Steuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetra-
ges am 15.02., 15.05., 15.08., 15.11. oder als Jahreszahler 
am 01.07. jeden Jahres fällig. 
(4) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem 
der Steuerpflichtige die Zweitwohnung aufgibt, frühes-
tens rückwirkend ab 1. des Vormonats der Anzeige nach § 
8 Abs. 1. 
(5) In Fällen der Beendigung der Nutzung der Zweitwoh-
nung ist zu viel gezahlte Steuer auf Antrag zu erstatten. 
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§ 7 

Festsetzung 
Die Steuer wird durch Bescheid festgesetzt. Die Steuer-
festsetzung gilt auch für künftige Zeiträume, solange sich 
die Bemessungsgrundlage nicht ändert. 

 
§ 8 

Anzeigepflicht und Mitteilungspflicht 
(1) Wer eine Zweitwohnung in Besitz nimmt oder aufgibt, 
hat diese der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin innerhalb 
eines Monats anzuzeigen. Wer ab Inkrafttreten der Sat-
zung eine bisher noch nicht gemeldete Zweitwohnung in-
nehat, hat das der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin in-
nerhalb eines Monats ab Bekanntmachung der Satzung 
anzuzeigen. 
(2) Der Steuerpflichtige ist verpflichtet, der Gemeinde 
Neuenhagen bei Berlin alle für die Steuererhebung erfor-
derlichen Tatbestände mitzuteilen und auf Verlangen 
auch entsprechende Unterlagen zur Auskunft vorzulegen. 

 
§ 9 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
(1) Die Gemeinde Neuenhagen bei Berlin ist berechtigt, 
auf der Grundlage von Angaben der Steuerpflichtigen, ei-
gene Ermittlungen und aus gemeldete Daten ein Verzeich-
nis der Steuerpflichtigen mit den für die Steuererhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und 
die Daten zum Zwecke der Steuererhebung nach dieser 
Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten. 
(2) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festset-
zung der Steuer im Rahmen der Veranlagung nach dieser 
Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personen-
bezogenen Daten, die bei der Meldestelle bzw. bei Liegen-
schaften vorhanden sind, durch die Gemeinde Neuenha-
gen bei Berlin zulässig. Die Gemeinde Neuenhagen bei 
Berlin darf sich Daten von den genannten Stellen und Äm-
tern übermitteln lassen und zum Zweck der Steuererhe-
bung nach dieser Satzung weiter verarbeiten. 

 
§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 15 Abs. 2 KAG 
(Kommunalabgabengesetz) handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig als Steuerpflichtiger 
a. entgegen § 7 die Inbesitznahme oder Aufgabe einer 

Zweitwohnung nicht oder nicht innerhalb von vier Wo-
chen der Gemeindeverwaltung Neuenhagen bei Berlin 
anzeigt, 

b. entgegen § 7 bei Inkrafttreten dieser Satzung das In-
nehaben einer Zweitwohnung nicht oder nicht inner-
halb von vier Wochen der Gemeindeverwaltung Neu-
enhagen bei Berlin anzeigt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 
15 Abs. 3 KAG mit einer Geldbuße bis zur Höhe von 5.000 
Euro geahndet werden. 

 
 
 

 
§ 11 

Inkrafttreten 
(1) Die Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Neuenha-
gen bei Berlin über die Erhebung der Zweitwohnungs-
steuer vom 06.12.2001 außer Kraft. 
 
Neuenhagen, den 19.06.2020 
 
Ansgar Scharnke 
Bürgermeister 

 


